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nächste OW am

20. September

„Brandenburg hat ein Woh-
nungsproblem. Menschen mit klei-
nen und mittleren Einkommen fällt 
es immer schwerer, eine bezahlba-
re Wohnung zu finden“, darauf ver-
wies die Landtagsabgeordente der 
LINKEN, Isabelle Vandre, auf einer 
Pressekonferenz Anfang Septem-
ber. Grund dafür sei die dramati-
sche Verringerung des Bestandes 
an Sozialwohnungen. Verfügte 

Brandenburg im Jahr 2000 noch 
über rund 101.500 mietpreis- und 
belegungsgebundene Wohnungen, 
sank deren Zahl bis 2020 auf nur 
noch etwa 21.900, rechnete Vand-
re vor. Zugleich gehe die Landesre-
gierung davon aus, dass die Hälfte 
aller Brandenburger Mieter:innen 
auf eine Sozialwohnung angewie-
sen ist. Davon gibt es aber immer 
weniger, obwohl das Land in den 

vergangenen Jahren mehr als 100 
Millionen Euro in die soziale Wohn-
raumförderung investierte. 

DIE LINKE sieht hier einen 
Grundfehler der deutschen Wohn-
raumförderpolitik. Seit der Abschaf-
fung der Wohngemeinnützigkeit im 
Jahr 1990 sind unbefristete Miet-
preis- und Belegungsbindungen 
nicht mehr möglich. Sie betragen 
in Brandenburg aktuell 20 bis 25 
Jahre. Anschließend dürfen die 
Wohnungen frei zu „marktüblichen“ 
Preisen vermietet werden und ge-
hen dem sozialen Wohnungssek-
tor verloren. Um diese sozial und 
volkswirtschaftlich sinnlose Neu-
bau-Bindungsverlust-Spirale zu 
überwinden, brauche es eine neue 
Wohngemeinnützigkeit, so Vandre.

Die Wohnungsgemeinnützigkeit 
gab es in Deutschland über 100 
Jahre. Bis zum Jahr 1990 erhielten 
Wohnungsunternehmen in der Bun-
desrepublik dauerhafte Steuerbefrei-
ungen auf Körperschafts-, Gewer-
be-, Grund- und Grunderwerbsteuer 
dafür, dass sie preisgünstigen und 
sozialen Wohnraum für Haushalte 
bereitstellten, deren Einkommen un-
terhalb bestimmter Grenzen liegen 
– und somit gemeinnützig wirtschaf-
teten. Sie boten langfristig günstige-
re Mieten an, während der Soziale 
Wohnungsbau dies nur für einen be-
grenzten Zeitraum tut. In den 1950-
er und 1960-er Jahren entstanden 
mithilfe der Wohnungsgemeinnüt-
zigkeit knapp 60 Prozent der Sozi-
alwohnungen. Bis 1990 stellten die 
gemeinnützigen Wohnungsunter-
nehmen in Großstädten bis zu einem 
Drittel des Angebots. Mit etwa 3,3 
Millionen Wohnungen waren sie die 
größten Sozialwohnungsanbieter. 
Sie spielten bei der Mietbegrenzung 
eine besondere Rolle durch Mieten 
von 10 bis 30 Prozent unterhalb der 
Marktmiete.

Seit Jahren gibt es Diskussio-
nen, diese Form der Unterstützung 
für den sozialen Wohnungsmarkt 

wieder einzuführen. DIE LINKE im 
Brandenburger Landtag stellt des-
halb in der nächsten Woche im 
Landtag den Antrag, eine neue 
Wohngemeinnützigkeit einzuführen. 
Das geht natürlich nur über die Bun-
desebene. DIE LINKE will deshalb, 
dass die Brandenburger Landesre-
gierung die Bundesregierung auf-
fordert, noch in dieser Wahlperiode 
– also bis 2025 – Anreize zu schaf-
fen, dass erste Wohnungsbestände 
in diese Betriebsform überführt wer-
den können. Dazu sollte die Bun-
desregierung ein Sondervermögen 
einrichten.

DIE LINKE schlägt vor, dass die 
neue Wohngemeinnützigkeit der 
Wohnraumversorgung für Haus-
halte mit niedrigem oder mittlerem 
Einkommen dienen soll und be-
sondere Bedarfsgruppen berück-
sichtigt werden. Wichtig ist der 
LINKEN: Mieter:innen von Woh-
nungsunternehmen, welche in die 
Gemeinnützigkeit überführt werden, 
sollen ihr Wohnrecht behalten. Die 
Mieten sollen nach dem Prinzip der 
Kostendeckung ermittelt werden. 
Im Gegenzug sollen diese gemein-
nützigen Wohnungsunternehmen 
Steuerbefreiungen und einen bevor-
zugten Zugang zu Fördermitteln und 
öffentlichen Grundstücken erhalten. 
Außerdem bedarf es einer Kontrolle, 
um die Erfüllung des gemeinnützi-
gen Zwecks sicherzustellen.

Zwar haben SPD, Bündnis 90/
Die Grünen und FDP im Bund die 
Einführung einer neuen Wohnge-
meinnützigkeit in ihrem Koalitions-
vertrag schon 2021 angekündigt. 
Doch die Umsetzung dieses Ver-
sprechens lässt auf sich war-
ten. Erste Eckpunkte für die neue 
Wohngemeinnützigkeit liegen seit 
Juni 2023 vor. „Aber wenn zügig 
eine  neue Wohngemeinnützigkeit 
eingeführt werden soll, die diesen 
Namen verdient, braucht es politi-
schen Druck aus den Bundeslän-
dern“, erläutert Isabelle Vandre. bc

Durch eine neue Wohngemeinnützigkeit 
das Grundrecht auf Wohnen sichern 

DIE LINKE im Brandenburger Landtag macht Vorschläge für mehr sozialen Wohnungsbau

Nächster Termin: 26. September


